
Die Abfallgebühren werden geteilt ausgeschrieben . Für die Bereitstellung der Einrichtungen zur 
Entsorgung der Abfälle und der Umweltberatung und für die Möglichkeit ihrer Benützung bzw. 
Inanspruchnahme einerseits (Bereitstellungsgebühr) und für die tatsächliche Inanspruchnahme der 
Einrichtungen (Entsorgungsgebühr) andererseits.  

Die Abfallgebühren setzten sich wie folgt zusammen (inkl. 10 % MWSt.): 

Mülltonne Bereitstellungsgebühr Abfuhrgebühr pro 
Entleerung 

120 l € 62,26 € 4,10 

240 l € 124,53 € 8,21 

1.100 l € 570,75 € 37,62 

  

Für außerordentlichen Bedarf können auch 60 l-Müllsäcke auf dem Gemeindeamt zum Preis von  
€ 2,05 je Stück bezogen werden. 

Die Größe und Anzahl der aufzustellenden Müllbehälter richtet sich nach dem ortsüblichen 
Mindestanfall von Abfällen (Mindestabfuhrvolumen: 7 l/Person/Woche). Als Grundlage für die 
Festlegung der Abfuhrintervalle gelten folgende Richtlinien; 

  

MÜLLBEHÄLTER HAUSHALTGRÖSSE ABFUHRINTERVALL 

   

120-Liter-GMT 1 – 4 Personen vierwöchig 

 5 – 8 Personen vierzehntägig 

   

240-Liter-GMT bis 8 Personen Vierwöchig 

 9 – 16 Personen vierzehntägig 

  

die Änderung der Abfuhrintervalle wird entsprechend obiger Richtlinien durchgeführt. Anträge können 
jederzeit gestellt werden. Die Umstellung erfolgt mit folgendem Monatsersten. 

 


